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A n t rag 

der Abgeordneten Pichier, Libal, Nurowatz, Naderthaner, Wetnbe;r.ger, 

Hatzl 

und Genossen, 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsverfassungsgesetz, 

das Landarbeitsgesetz und das Arbeiterkarrmergesetz geändert werden 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ..•.......•.... , mi·t dem das Arbei tsverfassungs

gesetz, das Landarbeitsgesetz und das Arbeiterkammergesetz ge

ändert werden. 

Der Nationalrat hat beschlos~en: 

Art i k e 1 I 

Das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, in der }'assung. 

des Ar·t. I des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 360/1975 und des Bundes

gesetzes, BGEI. Nr. 387/197~, wird wie !olgt geändert: 

1.) a) Im § 36 Abs. 2 hat die Z. 2 zu lauten: 

"2. der Ehegatt~ des Betriebsinhabers und Personen,die 

mit dem Betriebsinhaber im ersten Grad verwandt oder ver
schwäger!: sind; ferner in Betrieben einer juristischen 

Person die Ehegatten von Mitgliedern des Organs, das zur 

gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen 

ist, sowie Personen, die mit Mitgliedern eines solchen Ver

tretungsorgans im ersten Grad verwandt oder verschwägert 

sindj" 

b)Im § 36 Abs. 2 erhalten die bisherigen Ziffern 2 bis 6 

die Bezeichnung Z. 3 bis 7. 

--~-~ -----~--------'--'-----_.:.------"""';'----_"":' 
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2.) § 53 Abs. 3 hat zu lauten: 

"(3) Nicht wählbar sind: 

1. Personen, die mit dem Betriebsinhaber im z\veiten Grad 

verwandt oder versch'wägert sind oder zu ihm im Verhältnis 

von Wahl- oder Pflegekind,Wahl- oder Pflegeeltern sowie 

Mündel oder Vormund stehen; 

2. Personen, die in Betrieben einer juristischen Person 

mit Mitgliedern des Organs, das zur gesetzlichen Ver

tretung der juristischen Person berufen ist, im zweiten 

Grad verwandt oder verschwägert sind oder zu ilun im 

Verhältnis von Wahl- oder Pflegekind, Wahl- oder Pflege

eltern sowie Hündel oder Vormund stehen; 

3. Heimarbeiter." 

Art i,k e 1 II 

Das Landarbeitsgesetz, BGEI. NI'. 140/1948 in der Fassung der 

Bundesgesetze BGBI. Nr. 279/1957, BGBl. Nr. 92/1959, BGBI. Nr. 

241/1960, BGBl. Nr. 97/1961, BGBl. Nr. 10/1962, BGBl. Nr. 194/1964, 

BG31. Nr. 238/1965, BGBI. Nr. 265/1967, BGBl. Nr. 283/1968, BGGl. 

Nr. 463/1969, BGBl. Nr. 239/1971, BGBl. Nr. 318/1971, EGBI. Nr. 

333/1971, BGBl. Nr. 457/1974, BGBl. Nr. 782/1974, des Art. 11 des 

Bundesgesetzes BGBI. Nr. 360/1975 und des Bundesgesetzes BGB1. 

Nr. 392(1976 wi:r'd -ylie folgt geändert: 

1.) a) Im § 111 Abs. 2 hat. qie Z. 2 zu lauten: 

"2. der Ehegatte des Betriebsinhabers und Personen, die 

schwägert sind; ferner in Betrieben einer juristischen 

Person die Ehegatten von Mitgliedern des Organs das zur 

gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen 

ist, sowie Personen, die mit Mitgliedern eines solchen 

Vertretungsorgans im ersten Grad verwandt oder verschägert 

sindi lf 
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b) Im § 111 Abn. 2 erhalten die bisherigen Z. 2 bis 7 die 

Bezeichnungen Z. 3 bis 8. 

2.) § 128 Abs. 3 hat zu lauten: 

"(3) Nicht wählbar sind: 

1. Personen, die mit dem Betri.ebsinhaber im z;,reiten Grad 

verwandt oder versch'itlägert sind oder· zu ihm im Ver

hältnis von ~'1ahl- oder Pflegekind, l'Jahl- oder Pflege

eltern sO'i"i~ Hündel oder Vormund stehen; 

2. Personen, die" in Betrieben einer juristischen Person 

mit Mitgliedern des Organs, das zur gesetzlichen Ver

tretung der juristischen Person berufen ist, im zweiten 

Grad verwandt oder verschwägert sind oder zu ihm im 

Verhältnis von Wahl- oder Pflegekind, Wahl- oder Pflege

el tern sowie i'1ündel oder Vormund stehen." 

Art i k e 1 III 

.1 

Das Arbeiterkamlnergesetz/ BGBl. Nr. 105/1954, in der Fassung der 

Bundesgesetze, BGBl. Nr. 89/1960 1 236/1965, 25/1969, 5/1971, 380/1973 

und 622/1977 wird wie folgt geändert: 

Im § 5 Ans. 2 ist der Punkt am Ende der lit. 9 durch einen Strich

punkt zu ersetzen und nachstehende lit. h anzufügen: 

"h) im Betrieb des Ehegatten beschäftigte Dienstnehmer sowie Dienst-

nehIner I die mit de:;n Dic:nstgeber im ersten Grad verwandt· oder ver

schwägert sind; ferner in Betrieben einer juristischen Person be

schäftigte Dienstnehn~er I deren Ehegatte,! !>litglied des zur gesetz

lichen Vertretung dieser juristischen Person berufenen Organs ist, 

oder die mit einem Mitglied dü3ses Orgar.is i.m ersten Grad ven'landt 

oder verschwägert sind." 
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Art i k e 1 IV 

(1) Die Artikel I und 111 dieses Bundesgesetzes treten am 

••••••••••••• ".11' .... j .. n Kr.aft. 

(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes be

stehende Organe der Betriebsvertretung (§ 40 ArbVG) und die 

Mitgliedschaft zu diesen Organen bleiben bis zum Ablauf ihrer 

Tätigkeitsdauer unberührt. 

(3} Mit der Vollziehung der Art. I und 111 dieses Bundesgesetzes 

ist der Bundesminister für soziale Verwaltung betraut. 

(4) Mit der \V'ahrnehmung der dem Bund nach Art. 15 Abs. 8 des 

Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 zustehenden 

Rechte ist der Bundesminister für soziale Verwaltung betraut . 

..... _------• ~ • •. • 0 • 

In formeller Hinsicht. vlird beant.ragt, diesen Antrag unter Ver

zicht auf die erste Lesung dem Ausschuß für Soziale Verwaltung 

zuzuvleisen. 

.. 
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E r 1 ä u t e run gen : 

Der Abschluß von Arbe:i.. tS'ver-trägen zwischen UnternehL11en und 

nahen Angehörigen hat in den letzten Jahren zunehmende Bedeutung 

erlangt. In der Vergangenhei·t erfolgte die Arbeitsleistung naher 

Angehöriger des Unternehmers in dessen Betrieb vor allem im nahmen 

familienrechtlicher Verpflichtungen \'lährend nunmehr der Abschluß 

von formellen Arbeitsverträgen ständig zunimmt. Für diese Ent

w~icklung waren nicht~ nur die Änderungen der sozialen und wirtschaft-

lichen Verhältnisse, sondern vor allem Entwicklungen im Bereiche 

des Sozialversicherungs- und Steuerrechts maßgebend. So \\Turden die 

nahen Angehörigen schritt1tleise (vergi. insbesonders die 20. und 

29. Novelle zum ASVG, BGBl. Nr. 201/1967 und 31/1973) Ül die Voll

versicherung nach dem ASVG einbezogen; das durch das Einkormnens

steuergesetz '1972 geschaffene Sys·tem der Indblidualbesteuerung 

schuf steuerliche Anreize zum Abschluß von Arbeitsverträgen mit 

nahen Angehörigen. 

Diese und andere Umständl-= führten zu einer starken Zunahme der im 

Betrieb des Arbeitgebers aufgrund eines Arbeitsvertrages beschäft

tigten nahen Angehörigen. f\Ht dieser Enh.;icklung wird aber im 

Bereich des Arbeitsverfassungsrechtes und des Rechtes der gesetz

lichen Interessenvertretung das Problem der interessensmäßigen Zu-

ordnung dieser Personengruppe aktuell, ein Problem das seinerzeit 

weger seiner geringen Bedeutung vom Gesetzgeber als nicht regelungs

bedürftig erachte·t 1.>!Urde. Der Gesetzgebung sind allerdings schon 

bisher ~_nhal tspunkb:: dafür zu entnehmen I daß mit dem Arbeitgeber 

nahe verwand te l'~rbci tnelli'11er interessensmäßig nicht der l'~rbei tnehmer

schaft zuzuordnen sind . So stellt eb·va der ]'~rbei tnehmerbegriff des 

ArbVG weitgehend auf arbeitssozio~ogische Gegebenheiten ab. Es 

kommt nicht unbedingt auf das Vorliegen eines formalen Arbeits

vertrages an, sondern auf die weisungsgebundene Unterordnung des 

ständigkeit dE~r I:.1teressenslage. Es vttlrden deshalb schon bisher 

Personengruppen, die zwar aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt 

waren, aber wegen ihres Naheverhältnisses zum Arbeitgeber eine 

Sonderst:ellung einnahmen, vom ArbG.itnehmerbegriff des )\roVG ausgü'-
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schlossen (vergI. § 36 Abs. 2 Z. 1 und 2 ArbVG). lnsbesonders 

vom ArbeitnehmerbegX'iff sp:r:achen; treffen im verstärkten Ausmaß auch 

auf die nahen Angehörigen des Betriebsinhabers zu, deren arbeits

verfassungsrechtliche Interessenslage mit den übrigen Arbeitnehmer.·n 

des Betriebes in keiner v7else übereinst.immt. Die formale Zuer

kennung der Arbeitnehmereigenschaft kann je. zu };:einer Änderung 

ihrer spezifischen Interessenslage sowohl gegenüber dem P~rbeit

geber "de auch gegenüber jener Institution, diE:. auf überbetrieb-: 

lieher Ebene die Interessen der Arbeitnehmerschaft zu vertreten 

hat, ~ühren. Schon das Prinzip der Gegnerunabhängigkeit der I~teressel 

verbände läßt es angezeigt erscheinen, die nahen Familienangehörigen 

des Arbeitgebers von der Zugehörigkeit zur gesetzlichen Interessen

vertret:ung_~us~un~_hm~.n. Diese Interessenslage hat daheF! beispiels

weise in den Landarbei·terka.rn.mergesetzen de.r einzelnen Bunde~;lände;r 

dazu geführt, dj_e nahen Angehöri9'en des Arbeitgebers von der ZUge

hörigkeit zur gesetzlichen Interessensvertretung der Arbeitnefu'Uer 

auszunehmen. All diese Erwägungen· lassen es daher angezeigt er..

scheinen, den erwähnten Personenkreis sowohl aus dem Arbeitnehmer.

begriff des ArbVG als auch aus der Zugehörigkeit zur Arbeiterkammer 

auszunehmen. 

Zu den einzelnen BestimlTlUngen wird bemerkt: 

Zu Ar t pIZ. 1: 

Der Personenkreis , der vom Arbei tneht"1lerbegriff ausgenommen '1 .. Tird I 

umfaßt neben dem Ehegatten die Personen, die mit dem Betriebsin

haber im ersten Grad verv;andt oder verschwägert sind. Dies sind 

die Kinder und Eltern sowie die Schwiegerkinder und SChwiegereltern. 

Dieser Kreis von nahen Angehörigen wird auch in Betrieben einer 

juristischen Person ausgenommf2n. Hi.er ist der Anknüfpungspunkt .

wie schon bisher im Falle der Ausnahme vom passiven Wahlrecht· -

das Naheverhäl-tnis zu eineIn !1i tglied des Organs, das zur gesetz

lichen Vertretung der juristischen Person berufen ist. 
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Zu l-irt. I Z. 2: 

·Betriebsinhaber oder mit Mitgliedern eines Vertzetungsorgans einer 

juristischen Person vervlandten oder verschvltigerten Personen vom 

Arbeitnehmerbegriff des § 36 ArbVG bedingt eine Änderung der Be

stimmungen über das passive Nahlrecht~ Damit soll auch weit.erhin 

der bereit.s im geltenden Recht enthaltene Grundsatz gewährleistet 

werden, daß schon wegen der größeren Wahrscheinlichkeit von Interessen 

kollisionen der Kreis der vom. passiven Wahlrecht ausgenommenen 

Personen weiter gezogen werden muß als jener, dem wegen fehlender 

Arbeitneh:nereigenschaft das aktive Wahlrecht nicht zusteht. 

Zu Art. II z. 1: 

Analog zu den im Bereich des ArbVG vorgenommenen Änderungen \-lerden 

durch Art. II Z. 1 auch für den Bereich des Landarbeitsge~etzcs 

die engsten Angehörigen des Betriebsinhabers bzw. der Mitglieder 

des Vertretungsorgans einer juristischen Person vom Dienstneruuer

begriff ausgeno.rrtJ.llen. Diese Ausna}o.Jnebestinunun~ geht über jene de$ 

§ 3 Abs. 2 Landarbeitsgesetzes hinaus. 

Zu JI.rt. 11 Z. 2: 

.Eb~n:ealls in Ubereinstimrnung mit den im ArbVG vorgesehenen Ände.,.. 

rungen wird auch der Kreis der vom passiven Wahlrecht ausgeschlos

senen Pe~sonen erweitert. Einer besonderen Erwähnung der schon 

du.reh § 3 Abs. 2 Landarbeit.sgesetz ausgenommenen familieneigenen 

Arbeitskräfte bedarf es dabei nicht, da sie entweder vom Geltungs

be,reich oder vom Dienstnehmerbegriff a1lsgenom."llen sind~ 

93/A XIV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 7 von 8

www.parlament.gv.at



- 4 -

Zu Art. III: 

Die Schaffung dieser Ausnahme erscheint aus den eingangs ange

stellten Erwägungen geboten. Hinsichtlich der bei juristischen 

Personen beschäftig'ten Dienstnehmer beschränkt sich die Ausnahme 

auf nahe Angehörige von Mitgliedern des zur Vertretung der be

treffenden juristischen Person berechtigten Organs (z. B. 

Vorstand einer AG). Eine Ausnap~e der Mitglieder eines solchen 

Vertretungsorgans selbst \Ton der Arbeiterkammerzugehörigkeit ist 

nicht erforderlich, da diesen Personen entweder pienstgebereigen

schaft zukommt oder sie als leitende Angestellte von der l<ammerzuge

hörigkeit schon bisher ausgenommen sind (§ 5 Abs. '2 lit. b AKG) 0 

Zu Art. IV: 

1>1it der Bestimmung des Abs. 2 sollen allfällige Zweifel hinsicht

lich des Bestandes und der Zusa.mmensetzung der derzeit bestehenden 

Betriebsvertretungen ausgeschlossen werden. 
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